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Verordnung 
über die Staatliche Gewässeraufsicht

vom 15. Dezember 1977

Die dynamische Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 
bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik stellt wachsende Anforderun
gen an die Erhaltung, die Nutzung, den Schutz und die In
standhaltung der Gewässer und den Schutz vor Hochwasser
gefahren. Die Steigerung der industriellen und landwirtschaft
lichen Produktion und die ständige Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Bevölkerung erfordern eine ra
tionelle Wassernutzung und eine strenge Kontrolle über den 
Schutz der Gewässer. Dazu wird folgendes verordnet:

§ 1

(1) Die Staatliche Gewässeraufsicht ist das staatliche Organ 
zur Regelung der Gewässemutzung und Kontrolle der Ein
haltung der Rechtsvorschriften, Beschlüsse und anderen staat
lichen Entscheidungen zur Nutzung und Reinhaltung der Ge
wässer. Sie nimmt Einfluß auf die volkswirtschaftlich effek
tive Nutzung der Gewässer, die volle Auslastung und die 
Intensivierung der wasserwirtschaftlichen Grundfonds aller 
Bereiche der Volkswirtschaft.

(2) Die Staatliche Gewässeraufsicht hat dabei insbesondere
— auf der Grundlage der Wasserbilanzen der Flußeinzugs

gebiete und der Standards über Normen für Wasserent
nahme und -bedarf eine wirtschaftliche Wassemutzung bei 
den industriellen und landwirtschaftlichen Gewässernut
zern durchsetzen zu helfen;

— die erforderlichen Maßnahmen zur Reinhaltung und zum 
Schutz der Gewässer gegenüber den staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organen, Betrieben, Kombinaten, sozia
listischen Genossenschaften und Einrichtungen unter Be
achtung der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten durchzu
setzen ;

— bei Rekonstruktion vorhandener und Errichtung neuer 
betrieblicher wasserwirtschaftlicher Grundfonds die volks
wirtschaftlich effektivste Lösung insbesondere durch Stand
ortoptimierung und Errichtung von Gemeinschaftsanlagen 
zu gewährleisten;

— zur Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts bei der Schaffung von Standards für die Nutzung 
und den Schutz der Gewässer mitzuwirken und auf die Fest
legung entsprechender Forschungskomplexe bzw. -aufgaben 
Einfluß zu nehmen;

— Maßnahmen zum ordnungsgemäßen Umgang mit Wasser
schadstoffen, zur Verhütung und Bekämpfung von Hava
rien und zur Verminderung der Auswirkungen wasser
wirtschaftlicher Extremlagen zu fordern und deren 
Durchsetzung zu kontrollieren;

— die Instandhaltung der Gewässer und der dazugehörigen 
wasserwirtschaftlichen einschließlich wasserbaulichen An
lagen aller Bereiche der Volkswirtschaft zu kontrollieren;

— gute Erfahrungen bei der Einhaltung der Grundsätze der 
volkswirtschaftlich effektiven Wassemutzung und der Rein
haltung der Gewässer zu verallgemeinern.

(3) Die Staatliche Gewässeraufsicht arbeitet bei der Lösung 
ihrer Aufgaben eng mit den Organen der Staatlichen Hygiene
inspektion, den zentralen staatlichen und wirtschaftsleitenden 
Organen, mit den örtlichen Räten, den Wasserbeauftragten so
wie mit den Bürgern zusammen.

(4) Die ehrenamtlichen Helfer der Staatlichen Gewässerauf
sicht sind planmäßig auf ihre Aufgaben vorzubereiten, stän
dig anzuleiten und vorrangig mit Aufgaben der Kontrolle 
der Reinhaltung der Gewässer zu beauftragen.

§ 2
(1) Die Gewässeraufsicht wird durch das Ministerium für 

Umweltschutz und Wasserwirtschaft, die Wasserwirtschafts
direktionen und ihre Oberflußmeistereien ausgeübt, soweit in 
speziellen Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist.

(2) Für das Wasserstraßennetz in der Hauptstadt der DDR 
und in Westberlin wird die Gewässeraufsicht durch das Was
serstraßenhauptamt Berlin wahrgenommen. Die Aufgaben 
der Staatlichen Gewässeraufsicht zur Zustimmung für die Er
richtung, Veränderung oder Beseitigung baulicher Anlagen 
an den dem Ministerium für Verkehrswesen zugeordneten 
Wasserstraßen werden vom Wasserstraßenhauptamt Berlin 
bzw. von den Wasserstraßenämtern wahrgenommen.

§ 3
(1) Die Staatliche Gewässeraufsicht im Ministerium für 

Umweltschutz und Wasserwirtschaft ist verantwortlich für die 
Anleitung und Kontrolle der Staatlichen Gewässeraufsicht in 
den Wasserwirtschaftsdirektionen und Oberflußmeistereien. 
Sie sichert die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Weisungen zur Wahrneh
mung der Aufgaben der Gewässeraufsicht.

(2) Die Staatliche Gewässeraufsicht in der Wasserwirt
schaftsdirektion ist verantwortlich für die Anleitung, Kontrolle 
und Koordinierung der Staatlichen Gewässeraufsicht in den 
Oberflußmeistereien.

(3) Die Staatliche Gewässeraufsicht in den Oberflußmeiste
reien ist verantwortlich für die Wahrnehmung der gewässer- 
aufsichtlichen Aufgaben gemäß § 1 Abs. 2 und der Befugnisse 
gemäß den §§ 6 bis 8 im jeweiligen Territorium.

§ 4
(1) Der Leiter der Staatlichen Gewässeraufsicht im Ministe

rium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft untersteht dem 
Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft und ist ihm 
für die Erfüllung der Aufgaben und die einheitliche Arbeits
weise der Staatlichen Gewässeraufsicht verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig. Der Leiter der Staatlichen Gewässer
aufsicht des Ministeriums für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft ist gegenüber den Leitern der Staatlichen Gewäs
seraufsicht der Wasserwirtschaftsdirektion weisungsberech
tigt.

(2) Der Leiter der Staatlichen Gewässeraufsicht in der Was
serwirtschaftsdirektion untersteht dem Direktor der Wasser
wirtschaftsdirektion und dem Leiter der Staatlichen Gewässer
aufsicht des Ministeriums für Umweltschutz und Wasser
wirtschaft. Er ist ihnen gegenüber für die Durchführung der 
Aufgaben der Staatlichen Gewässeraufsicht verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig. Der Leiter der Staatlichen Gewäs
seraufsicht in der Wasserwirtschaftsdirektion ist gegenüber 
den Leitern der Staatlichen Gewässeraufsicht in den Oberfluß
meistereien weisungsberechtigt.

(3) Der Leiter der Staatlichen Gewässeraufsicht in der Ober- 
flußmeisterei untersteht dem Oberflußmeister und dem Leiter 
der Staatlichen Gewässeraufsicht der Wasserwirtschaftsdirek
tion. Er ist ihnen gegenüber für die Durchführung der Auf
gaben der Staatlichen Gewässeraufsicht verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig.

(4) Der Leiter der Staatlichen Gewässeraufsicht im Mini
sterium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft und die Lei
ter der Staatlichen Gewässeraufsicht in den Wasserwirtschafts
direktionen haben das Recht, bestimmte Aufgaben und Be
fugnisse der ihnen unterstellten Staatlichen Gewässeraufsicht 
wahrzunehmen sowie Entscheidungen der ihnen unterstellten 
Staatlichen Gewässeraufsicht, die der Gesetzlichkeit 'wider
sprechen, aufzuheben.

§ 5
'Voraussetzung für die Tätigkeit als Leiter und ingenieur

technischer Mitarbeiter in der Staatlichen Gewässeraufsicht


